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Schema: Durchsetzung von Geldforderungen mittels Mahnbescheid und/oder Zivilklage 
 

Geldforderung 
     

Fälligkeit der Forderung [im Zweifel mit Zugang der Rechnung oder mit 
Erhalt der Leistung] 

         ja 
 
 

                             nein 
 
Verzug des Schuldners [durch erste Mahnung (egal, wie diese „Mahnung“ vom 

Gläubiger genannt wird; es kommt allein darauf an, dass 
dem Schuldner klar wird, dass er nun zahlen soll) oder 
durch Zeitablauf (30 Tage nach Erhalt der Rechnung 
oder Leistung)] 

 
         ja 
 
 

                             nein 
 
Gläubiger muss sich nun entscheiden: 
 
1. Verzicht auf die Forderung 
2. Einreichung eines Mahnbescheides (MB) 
3. Einreichung einer Klage 

 
   ja 

 
 
 
 
               nein 
 
 
 
 
             ja 
           nein 
 
 
 
 
 
       ja 
 
               nein 
 
 

Zahlung durch 
Schuldner? Fall 

erledigt 

Zahlung durch 
Schuldner? 

Fall 
erledigt 

Mahnbescheid 
beim Amtsgericht 
am Wohn-, bzw. 
Geschäftsort des 
Gläubigers 
beantragen 

Erhebung der Zivilklage entweder beim 
Amts- oder Landgericht (in der Regel) 
am Wohn-/Geschäftsort des Schuldners 
[wenn Landgericht zuständig (Forderung 
über 5.000,00 €), ist zwingend ein 
Anwalt zu beauftragen!] 

Zahlung durch Schuldner 
(einschließlich Kosten 
für Mahnbescheid)? 

Widerspruch durch 
Schuldner gegen MB? 

Zivilverfahren mit allen Möglichkeiten 
der Verfahrensbeendigung 
(Urteil; Vergleich , etc.); 

Beantragung eines 
Vollstreckungsbescheides (VB) 
beim Amtsgericht am Wohn-
/Geschäftssitz des Gläubigers 

Einspruch durch 
Schuldner gegen VB? 

Vollstreckungsbescheid (VB) ergeht 

Zwangsvollstreckung 


